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(Kirchenaustritt.) Um die Im eu  en E vorgeſchriebene

Kirchenſteuer nicht ezahlen 3¹ müſſen, hatte Herr Müller vor einigen
Jahren ſeinen Austritt QAus der katholiſchen 1 Trklärt EI hatte
enr vor Zeugen beteuert, daß EL nach wie vor glaube, vas die katho

Kirche glaube; ſeine Austrittserklärung ſei einzig und allein darin
begründet, daß keine Kirchenſteuern ezahlen volle V  etzt i
aber ſeine Sache wieder In Ordnung bringen. Zu dieſem trägt
ſein Pfarrer den V  all bei einer Konferenz bor und rägt, welche Schritte
ELr ergreifen müſſe, Herrn Müller mit der Kirche wieder auszu⸗
ſöhnen. In der Beantwortung der Frage errſcht bei den Mitgliedern
der Konferenz die größte Meinungsverſchiedenheit. Die einen ſagen,
der Pfarrer müſſe an den Biſchof rekurrieren, damit erſelbe den Herrn
Müller IN fOro CXtern0 von den inkurrierten Zenſuren abſolviere
kraft der Beſtimmungen von GA.  — 2314, 8 2 ndere Teilnehmer der
Konferenz aber widerſprechen dieſer Au und agen, eine Abſo
Utibn von Zenſuren ſei nicht nötig, da Müller keine Zenſur inkur⸗
riert habe; da EL 10 öffentlich erklärte, ELr wolle glauben, was
die atholiſche Kirche glaube, ſei kein Häretiker, alſo auch keine
enſur auf ſich Die Vertreter der erſten Anſicht aber laſſen dies nicht
gelten und ühren als Beweis den Umſtand 0 daß mn den Anweiſungen
des Ordinariates über die Behandlung ſolcher Fälle erlang werde,
daß ran an das Ordinariat rekurriere, Um die Abſolution von den Zen⸗
— 3u erlangen. Doch die andern verteidigen ihre Anſicht mit der
Entgegnung, In dem betreffenden LId des Ordinariates würden olche
Leute „Apoſtaten“ enannt. In vielen Fällen ſeien auch 0  2 Leute
Apoſtaten Es könne aber auch Ausnahmen geben, Dteé un dem Vor.

liegenden Da Müller nämlich keine Glaubenswahrheit geleugnet
habe, ſei EL nicht einmal Häretiker, viel weniger ber noch En Apoſtat.
es ergebe ſich lar Aus der Definition des G.  — 1325, 2, der ſage
„POST receptum baptismum 81¹ quis, HOMell retinens Christianum,
pertinaciter aliquam veritatibus fide divina Catholica Credendis
denegat aut de dubitat, haereticus; 81 fide Christiana totaliterreceditapostata CSt.“

Wer hat Un recht?
Zunächſt verdient hervorgehoben 3 werden, daß 68 nicht Ailtören

ehlte, die lehren, zivilrechtlicher Austritt Aus der Kirche ſei eine direkte
Verleugnung des Glaubens.“)

Den Vertretern dieſer Anſicht muß zugeſtehen, daß beſonders
I früheren Jahren mit dem Kirchenaustritt gewöhnlich eine vollſtändige
Verleugnung des Glaubens, alſo Apoſtaſie verbunden bar Wie aber
die angeführten Definitionen imn CAII. 1025, zeigen, ſind Kirchen⸗—
austritt und erleugnung des Glaubens begrifflich durchaus voneinander
verſchieden. Daß ſie auch im praktiſchen (Cben voneinander ver chieden
u Moraltheologie 4⁵



ſein können, zeig vorliegender Fall Sollte ſich aber das Ordinariat
auf den Standpun ſtellen, daß bei Kirchenaustritt auch Unter
den gegenwärtigen Verhältniſſen gänzlicher Abfall vom QAuben
präſumiert werden müſſe 2), iſt doch bh das ribm 3u beachten:
„Praesumptio cedit Veritati.“ Inter vorliegenden Umſtänden aber
dürfte Müller der Beweis nicht allzu ſchwer ſein, daß E weder Apoſtat
noch Häretiker ſei und olglich ſich auch nicht die entſprechenden Strafen
zugezogen habe

So weit kann wohl den Vertretern der menAnſicht unbedingt
recht geben Doch gehen dieſelben 3u weit, wenn ſie ohneweiters
ſchließen alſo braucht man nicht an das Ordinariat 3u rekurrieren,
Abſolution von den Zenſuren. Wenn der Kirchenaustritt ſich auch
weder Apoſtaſie noch Häreſie iſt, o blg daraus doch noch nicht, daß
M Kodex überhaupt keine Strafe auf denſelben geſetzt ſei Ußer Häreſie
oder Apoſtaſie kann nämlich beim Kirchenaustritt noch Ern anderes
Delikt M Betracht kommen Es ſei hier nur auf Eenen früheren ahrgang
dieſer Zeitſchrift verwieſen. ort ſagt nämlich Eſterle über den
Kirchenaustritt: „Entweder chließt ſich der Austretende häretiſchen
Sekte 0 dann wird Eir' haereticus; oder ELr wirft das Chriſtentum
über Bord; dieſem Falle wird ½ apos genannt; oder endlich,
e trennt ſich ehorſam den oder der irchlichen
Gemeinſchaft, dann trifft hu die 1  e Strafe als Eenen Schisma-
ticus35 enbar iſt Herr (Uller weder Apoſtat noch Häretiker; Aber
iſt P CEln Schismatiker?

kanche Urften vielleicht auch dieſes nich gelten laſſen S0 ſchreibt
B ägmüller: „Das Schisma iſt die Lostrennung von dem kirch

enMittelpunkt Unter Konſtituierung Eeuner Erlgenen Kirchen⸗
emeinſchaft.“) ehnli ſchreibt Hollweck: „Diejenigen, welche ſich

von der Einheit der Kirche Ur beharrlichen Ungehorſam gegen den
rechtmäßigen Papft losreißen und gleichzeitig Eemn eigenes Kirchenſyſtem
aufrichten, verfallen ohneweiters der dem Papſte ſpezie vorbehaltenen
Exkommunikation.＋4 90 Da üller ſich keiner ſchismatiſchen Gemeinſcha
uſchloß, are EL auch nach dieſen Utbren kein Schismatiker und 0
ſich demnach auch nicht deren Strafen zugezogen. Doch ſchon vor dem
Kodex nicht alle Autoren mit dieſer Auffaſſung einverſtanden.
So ſchreibt B Lehmkuhl: unter „Schismatikern“ der Konſtitution
„APostolicae Sedis“ werden verſtanden „diejenigen, die ſich rennen
vom EI der 1. und ihrem Haupte, gleich bb ſie andern
Religionsgenoſſenſchaft beitreten bder NI

eſe Meinungsverſchiedenheit der Autoren ar wohl begründet
mn dem exte der Konſtitution „Apostolicae Sedis“ aſe hieß Es
nämlich „Itaque EXCOmmunliCation!l Spéciali modo Romano Ponti-
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kici reservatae SUbiacere decélaramus III Schismaticos, t S08, Qul
Romani Pontifieis PTOtempore éxistentis Oboedientia pertinaciter
sUbtrahunt VeI recedunt. Nach der Anſicht vieler Autoren wurde hier
unterſchieden zwiſchen Schismatikern und anderen Perſonen, die keine
Schismatiker ſind,obwohl ſie manche Aehnli  — mit ihnen haben.

galt E8 vbr em den Begriff eines Schismatikers klarzuſtellen.
Hollweck tat dadurch, daß EL zum Schisma den Zuſammenſchluß IU
Ener néuen Religionsgenoſſenſchaft forderte. Lehmkuhl verlangte dies
ni orderte aber zUum Tatbeſtand des Schisma, daß emand ſich renne
von der Ir und ihrem Oberhaupte; esha ſind nach ih
diejenigen keine Schismatiker, die weiten Clledes eben angeführten
extes enannt werden, denn ieſelben trennen ſich nNur von dem ber
haupte der Kirche, wollen aber mit der übrigen KircheM Verbindung
leiben Andere Autoren)) waren aber IM Gegenſatz 3u Lehmkuhl und
Hollweck der Anſicht, der ehen erwähnte Text handle von Schis
matikern, und zwar erſten Elle von Schismatikern IM ſtrengen
Sinne, weiten Teil von Schismatikern weiteren Sinne.

leſe Unklarheiten ſind beſeitigt worden Ur die Fortbildung,
welche die kanoniſtiſche Doktrin durch den odex erhalten hat Vor
Em werden 1 Kodey die Delikte gegen den Glauben und die Einheit
der Kirche klar geſchieden von den Elttten die kirchliche Autbritä
Dabei wird auffallenderweiſe Call 4, der Strafen auf den
hartnäckigen Ungehorſam den ſetzt, die Konſtitution APO:/
Stolcae 18nichtals Quelle erwähnt. Damit ſcheint Gaſparri der
Meinung beizupflichten, dieſagen, daß Cl Cile der Erörterten
Stelle aus der Konſtitution Apostolicae 18 von Schismatikern handel
Allerdings iſt die Quellenangabe Privatarbeit. Doch bietet der Kodex
noch mehr Anhaltspunkte. In CA  — 2314, 1, II ſetzt 8V nämlich die
Exkommunikation feſt für Apoſtaten, Häretiker und Schismatiker;

D aber beſtimmt Ee noch andere Strafen für den Fall, daß ſich die
Betreffendenenmer anderenReligionsgenoſſenſchaft anſchließen
Dies zeig eutlich, daß der odex zum Begriff eines Schismatikers
U den Zuſammenſchluß Ener beſonderen Religionsgenoſſenſchaft
verlangt. Zu e-m Ueberfluß gibt dann außerdem der odex noch die
Definition eines Schismatikers CdII.½ 82, indem rklärt „Post

Subesse renuit SUuUummoOreceptum aptisma, 8 1 gul8s
Pontikfici Aut 6EU membris Eeclesiae 8 1 SubieetisCOMIUII1
Care recusat, Schismaticus est Alſo auch hier keine Andeutung,
daß zum Begriff enne Schismatikers der Zuſammenſchluß 3u
elgenen eligionsgenoſſenſchaft gehört Uebrigens iſt dieſe Definition
des Kodex faſt wörtlich aus dem eiligen Thomas übernommen,
deſſen Definition der letzten Zeit von den Autbren „ſo ziemlich ver⸗
laſſen“wurde. Nur iſt 3u bemerken, daß 0 eines „Obis bei Thomas
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Im odex ein auté („Aut EUIII membris CClesiae cCommunicarei);
dadurch wird auch die Ctwa enge, oben erwähnte Definition Lehmkuhls

dem Erſcheinen des odex muß man daher In Ueberein⸗verlaſſen Nach mſchreiben alsſtimmung mit dem heiligen Thomas das Schisma
„eine Sünde, die direkt und V 8 In egenſatz —
Einheit 8 iſt esha eine beſondere Sünde, weil leſe Sünde

Trennung von der Einheit abſieht Schise8 geradezu auf die
matiker aber ind jene, welche ſich freiwillig und abſichtlich von der
trennen Die Einheit der Kirche aber verwirklicht ſich n zwei Moj
menten, nämlich In der Verbindung der einzelnen leder der
irche Inter ſich ferner N der Beziehung CL Glieder der
Kirche 3 dem einen Haupte. Deshalb werden Schis
matiker genannt jene, welche dem Haupte der Kirche nicht
Uuntertan ſein wollen und jene, velche ni mit den ihm
untergebenen Gliedern der Kirche In Verbindung ſtehen
wollen.““)

Ein Schisma ieg emnach ſchon vor, ſoba ſich jemand un der
angegebenen Weiſe von der irche rennt, der Zuſammenſchlu 3 einer

icht erfordert. Deshalb irrteigenen Religionsgenoſſenſchaft iſt
auch Aertnys, wenn er noch nach dem odex 3u einem Schisma die
Bildung einer eigenen unabhängigen Kirche verlangt.“) Er hat CU
offenbar die Aenderungen überſehen, welche Ur den .  odex einge⸗
reten In Er Y Amt auch n egenſa 3u anderen Autoren, die
nach dem Erſcheinen des odex geſchrieben aben So ſchreibt Eich
mann. „Schisma iſt die Trennung von der 1 Ur grundſätzliche
Verweigerung der Unterwerfordnung Uunter den oder dur Ab
lehnung der Gemeinſchaft Uit den dem Papſte untergebenen Gliedern
der Kirche (Can 1925, mit oder ohne Aufrichtung einer ſelbſtändigen
Religionsgeſellſchaft, mit oder ohne Uebertritt 3u einer ſchis
matiſchen Religionsgemeinſchaft.“s) Dieſelbe Anſicht vertritt auch
Génicot.“) enbar aber gehört 68 eſe des Kirchenaustrittes,
daß ſeine Verbindung mit der irche, ihren ledern und ihrem

. Haupte löſen Di ver ſo handelt iſt alſo eln Schismatiker Demnach
reffen auch Herrn Müller die Strafen der Schismatiker.

Gegen leſe Zöſung aber könnte jemand einwenden: Uller wollte
ſich nicht von der Einheit der Kirche trennen, P wollte nur keine
Steuern mehr bezahlen. Hierau iſt 3u erwidern: in etzter Linie wollte
Müller allerdings den Kirchenſteuern entgehen, aber damit vollte ?eun-

auch das einzige notwendige ittel 3¹¹ dieſem ecke, nämlich ſeinen
Austritt aus der Kirche. Doch vielleicht inſiſtiert jemand: Müller hat
NUr äußerlich ſeinen Austritt erklärt, AUm das beabſi

igte Ziel 3u EL

reichen, innerlich war ES ihm amit nicht Ernſt. egen dieſen Einwand
Hl Thomas Aquin 25 2. au 39,

2 Aertnys, Theologia Moralis 14. II 1045
Eichmann, Das Strafrecht des 00d ur. can., 127
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iſt zu bemerken: In dieſem Falle würde üller wenigſtens 1 10r0O CX
tern0o als Schismatiker behandelt werden müſſen, geradeſo Vie jemand
In EOro Xterno als Häretiker behandelt werden muß, der eine Häreſie
öffentlich ausgeſprochen hat, auch C8 ihm innerlich damit nicht
Ernſt bar Im gegenſatz 3u einem ſolchen „Häretiker“ mu ogar ein
er Schismatiker auch IN F0Oro Iuterno als Schismatiker behandelt
werden. Die Häreſie iſt nämlich ihrem innerſten Weſen nach ein Irrtum
des Verſtande Wenn er jemand nur äußerlich eine Glaubens
wahrheit leugnet, ni aber auch innerlich, ſo iſt Er Iu Wirklichkeit kein
Häretiker.“) Anders dagegen der Schismatiker. Da Schisma beſteht
nämlich ſeinem Weſen nach Iu der äußeren Trennung von der Kirche
Wo leſe orliegt, iſt der Tatbeſtand de elt ſeinem ollen m.
fange nach gegeben ohne Rückſicht darauf, was jemand innerlich für
eine Geſinnung hatte.)

In Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Frage iſt daher
fölgendes feſtzuhalten: Diejenigen, welche behaupten, Müller ſei weder
Apoſtat noch Häretiker, haben gierin recht; ſie irren aber, ſie meinen,
man brauche nicht das Ordinariat 3U rekurrieren Abſolution von
einer Zenſur. Die andern, die Anſicht vertreten, man müſſe ſich
NI das Ordinariat wenden, haben hierin ebenfalls recht, ſie täuſchen
ſich aber, wenn ſi dies ami begründen, daß Müller Apoſtat obder
wenigſtens Häretiker ſei Man muß vielmehr rekurrieren Ab'
ſolution von einer Zenſur, weil (Uller ern Schismatiker üſt

Ur Heribert Jone M. CapUnſter eſtf.)
II (DOb die Teilnehmer der Fronleichnamspro zeſſion von der .

Anhörung der eiligen Meſſe dispenſier oder entſchuldigt ſind, wenn
ſie beides chwer oder gar n miteinander vereinigen können?)
leſe Frage wird nicht ohne Grund aufgeworfen, da verſchiedene
mſtände an dieſem Tage Manchem wirklich machen, beides mit.
zumachen. Es erhebt ſich ann für ihn die rage, vas von eiden
EL zurückſtellen oll, die heilige Meſſe oder die Prozeſſion. N und für
ich läge Es nahe, die Prozeſſion zurücktreten U laſſen, da ſie nicht ebenſo
geboten ſt wie die geilige Meſſe Anderſei aber pricht wieder der
Umſtand agegen, daß die Fronleichnamsprozeſſion M egenſatz
heiligen Meſſe einmal Im Jahre wiederkehrt und daß S verſchiedene
Umſtände wünſchenswer machen, daß ſich die Gläubigen an dieſem
Tage möglichft vollzählig an der Prozeſſion beteiligen

Es iſt auch kein Zufall, daß teſe Frage beſonders Iun EN
Crbrter wird, da leſe Umſtände gerade In AMdten gegeben Iu Denn
auf dem Lande ſind Es die Gläubigen gewohnt, für ihren Glauben größere
Opfer 3 bringen, und ſie empfinden deshalb auch weniger Schwierigkeit,
beides miteinander 3 vereinen. Anderſeits erſchein C6 auch m den
gläubigen Landgemeinden nicht ſo wichtig, alle Gläubigen 5  ur Prozeſſion
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